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Gemeinde Steindorf

N I E D E R S C H R I F T

Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates Steindorf

Sitzungstermin: Donnerstag, 14.12.2023

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 22:05 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal Steindorf

Schriftführer: Ute Hermann

 Anwesende:

 Vorsitz

  Wecker, Paul       

 Mitglieder

  Bernhard, Gerhard       
  Bichler, Sonja       
  Egenhofer, Georg       
  Erhard, Albert       
  Klaßmüller, Wolfgang       
  Letzel, Andreas       
  Reichlmayr, Michael       

 Verwaltungsmitarbeiter

  Neumeir, Armin       

 Abwesende:

 Mitglieder

  Pschorr, Christoph       entschuldigt
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T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil:

 1. Eröffnung der Sitzung

 2. Genehmigung der Niederschrift vom 16.11.2023, öffentlicher Teil

 3. Sachstand Arztsuche
Vorlage: 2023/5626

 4. Zuschuss Kirchenrenovierung Eresried
Vorlage: 2023/5621

 5. Bekanntgaben, Anfragen
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P r o t o k o l l:

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

BGM Wecker begrüßt den Gemeinderat, Frau Christine Bergmair  und Herrn Neumeir (VG).
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TOP 2 Genehmigung der Niederschrift vom 16.11.2023, öffentlicher Teil

Sachverhalt:

Das Protokoll (öffentl. Teil) wurde vor Sitzungsbeginn zur Einsicht verteilt.

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt der Niederschrift zur Sitzung vom 16.11.2023, öffentlicher Teil, zu.

Abstimmungsergebnis: 8:0
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TOP 3 Sachstand Arztsuche
Vorlage: 2023/5626

Sachverhalt:
Frau Bergmair wird in einem Kurzvortrag über den Sachstand zur Arztsuche für Ihr Gesund-
haus berichten. 

Rechtlich/fachliche Würdigung:

Gegebenenfalls ist im weiteren über Möglichkeiten der Unterstützung durch die Gemeinde zu 
beraten. 

Finanzielle Auswirkungen:
nein
ja, siehe Begründung

Ausgaben: Einnahmen:

Einmalig (brutto): € Einmalig (brutto): €
Jährlich (brutto): € Jährlich (brutto): €

Veranschlagung im laufenden Haushaltsplan / Deckungsvorschlag:

Frau Bergmair berichtet ausführlich über den Stand der Dinge bei der Vermietung der Räum-
lichkeiten des Gesundhauses. Momentan stehen bereits einige therapeutische Angebote und 
Angebote aus Gesundheits-Berufen und sozialen Berufen zur Verfügung. Es wäre jedoch 
noch weiterer Bedarf und Platz vorhanden.
Vor allem die Suche nach einem Arzt gestaltet sich sehr schwierig. 

Zudem bestünde die Möglichkeit vorübergehend Entlastung für den Kindergarten zu bieten. 
Da für das Kiga-Jahr 2024//2025 ca. 6 Plätze fehlen, wurden bereits Gespräche mit Frau 
Wiesner (Mering) geführt. Frau Reichert vom Kiga Steindorf befürwortet diese Übergangslö-
sung und kann sich gut vorstellen, dort eine Gruppe mit 10-11 Kindern auszulagern. Evtl. 
würde sie auch geeignetes Personal (eine zusätzliche Kraft) kennen. Der Plan für diese 
Übergangslösung für ca. ein bis zwei Jahre wurde bereits ans LRA weitergegeben und wird 
momentan geprüft.
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TOP 4 Zuschuss Kirchenrenovierung Eresried
Vorlage: 2023/5621

Sachverhalt:
Die Kirchenverwaltung Eresried bittet mit beigefügtem Schreiben vom 6.12.2023 um einen Zuschuss 
zur geplanten Sanierung der Kirche in Eresried, die Kostenschätzung beläuft sich derzeit auf 609.000 
Euro . 

Rechtlich/fachliche Würdigung:

Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Zahlung im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. 
Da in den nächsten Jahren im Bereich Kirchen ( Hausen ) und Friedhöfe weitere Ausgaben notwendig 
sind wird ein Zuschuss in Höhe von 5 % der Gesamtkosten vorgeschlagen. 

Finanzielle Auswirkungen:
nein

x ja, in den Haushalten 2024 und 2025 einzuplanen 

Ausgaben: Einnahmen:

Einmalig 2024 und 2025 : 15.000 €Einmalig 
2023: €
Jährlich: € Jährlich: €

Veranschlagung im laufenden Haushaltsplan / Deckungsvorschlag:

Beschluss:

Der Gemeinderat beschliesst für die geplante Massnahme ( siehe dazu Schreiben vom 
6.12.2023)  einen Zuschuss ( gegen Verwendungsnachweis ) in Höhe von 30.000 Euro ( 
2024 15.000 Euro und 2025 15.000 Euro ) zu gewähren. 

Abstimmungsergebnis: 8:0
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TOP 5 Bekanntgaben, Anfragen

Die Bewerbung für die Brennholzvergabe läuft bis 12.01.2023
Bauantrag Christian Klostermayr (Freistellungsverfahren) wurde von Gemeinde geprüft, es 
ist daher kein Beschluss nötig.
Im Neujahrsbrief soll darauf hingewiesen werden, dass die Sträucher auf der Straßenseite 
zugeschnitten werden müssen.



Seite: 8/8


	N I E D E R S C H R I F T

